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Jobcenter

Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und eines kommunalen Trägers (§ 44b SGB II) oder die
Einrichtung eines zugelassenen Kreises bzw. einer kreisfreien Stadt (Optionskommune, § 6a SGB II).

Das Jobcenter ist zuständig für

die Auszahlung des Bürgergelds (früher Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, "Hartz IV")
die Vermittlung bzw. Eingliederung in Arbeit.
andere kommunale Eingliederungsleistungen wie Suchtberatung oder Schuldnerberatung, Näheres unter Grundsicherung für
Arbeitsuchende.

Das örtlich zuständige Jobcenter kann gefunden werden unter www.arbeitsagentur.de > Dienststellen vor Ort.

 

Rechtsgrundlagen: § 6d SGB II

https://www.betanet.de/buergergeld.html
https://www.betanet.de/arbeitslosengeld-ii-und-sozialgeld.html
https://www.betanet.de/grundsicherung-fuer-arbeitssuchende.html
https://www.betanet.de/grundsicherung-fuer-arbeitssuchende.html
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?pk_vid=74157b8adec3d1a916735471923b1002

